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DOB Koblenz, 27.07.2015
65-Zentrales Gebäudemanagement Tel.: 0261 129 6516
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

AW/0097/2015 
 

Antwort zur Anfrage  
 

Nr. AF/0090/2015 
 
 

Beratung im Stadtrat am 24.07.2015, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Anfrage der BIZ-Ratsfraktion: Maßnahmen an der Grundschule Schenkendorf 
 
 
Antwort:  
 

1. Wie weit sind die Maßnahmen „Mensa und Aufzug“ an der Grundschule Schenkendorf 
gediehen? 

2. Wann wurde / wird mit den Baumaßnahmen begonnen? 
 
Zu 1 und 2:  
Die Maßnahme Mensabau beginnt mit dem ersten Tag der Sommerferien (27.07.2015). 
Der Bauantrag für die Aufzugsanlage wurde kürzlich eingereicht.  

 
3. Wie sieht der jetzige Bauzeitenplan für beide Maßnahmen aus? Wie sah der  ursprüngliche 

Bauzeitenplan aus?                                                                                   
 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können beide Projekte, Mensabau und der Bau des  
Aufzugs nicht gleichzeitig umgesetzt werden. 
In Abstimmung mit allen Beteiligten erfolgt zunächst der Bau der Mensa. Die geplante 
Bauzeit  hierfür beträgt ca. 18 Monate. Hiernach ist der Bau des Aufzuges vorgesehen. Die 
Erstellung eines Bauzeitenplanes für den Aufzug erfolgt nach Erteilung der Baugenehmigung. 

 
4. Warum können zumindest die für eine andere Maßnahme benötigten 545.000,- € in diesem 

Jahr nicht verausgabt werden? 
 
Aufgrund der später als ursprünglich erwarteten Erteilung des Förderbescheides, können, 
bedingt durch den späteren Baubeginn Mittel in Höhe 545.00,-€ zur Deckung für den Ankauf 
eines Hausgrundstückes zunächst zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel wurden bereits 
für den Haushalt 2016 neu angemeldet.  
 

5. Wann werden die Maßnahmen fertig gestellt?  
 
Nach heutigem Planungsstand erfolgt die Fertigstellung der Mensa im Januar 2017. 
 

6. Sind noch Schwierigkeiten vorstellbar, die eine Verschiebung der Fertigstellung zum jetzt 
vorgesehenen Zeitpunkt bedingen könnten?  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Gründe die zur Verzögerung der Baumaßnahme  
führen könnten. Grundsätzlich sind Unwägbarkeiten (z.B. Witterung oder Insolvenz eines 
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Auftragnehmers etc), die zu Verzögerungen bei Baumaßnahmen führen nie 
auszuschließen.  
Diese ergeben sich jedoch in der Regel erst im Laufe der Maßnahmenabwicklung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


